
BayFiG: Art. 51 Kennzeichnungspflicht

Art. 51  Kennzeichnungspflicht 
 
1Die ohne Beisein des Fischers zum Fischfang in nicht geschlossenen Gewässern ausliegenden 
Fischerzeuge müssen mit einem Kennzeichen versehen sein, durch das die Person des Fischers ermittelt 
werden kann. 2Die Art der Kennzeichnung wird durch Vorschrift der Kreisverwaltungsbehörde bestimmt, 
soweit nicht für Mitglieder von Genossenschaften in der Satzung der Genossenschaft eine Bestimmung 
darüber getroffen ist.


